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Antrage sollen organisirt werde», das Vertrauen beweisen, daß sie es wissen würden, wie hoch sie besteuern können; auch würden
die Beschlüsseder Kreistage durch die Regierungen controllirt, uud ein Abgeordneter der Landgemeinden bemerkte, baß in dieser
Weise der Wille einer Stadt den Beschluß des ganzen Kreistages lösen könne. Derselbe Abgeordnete, auf das von Erefeld citirte
Beispiel Bezug nehmend, macht ferner bemertlich, es komme hier mehr darauf an, sich vor der Präponderenz einer solchen Stadt
als diese vor dem Ucbcrgewicht der Landgemeinden zu verwahren, und ein Deputirter der Landgemeinden fügt hinzu, wenn eine
Stadt gegen den Beschluß eines Kreistages Beschwerde zu erheben habe, so fehle es ihr niemals an Vertretern und Wortführern
bei der Regierung, was den Landgemeinden sehr abgehe, ES wird hierbei bemerkt, baß die größern Städte kcinesweges durch eine
Vermehrung ihrer Vertretung so bedacht worden seien, wie es der vorige Landtag erbeten habe.

Ein Deputirter der Städte weist nach, daß auch in seinem Kreise das Mißverhältnis sehr auffallend sei.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft zeigt, daß, da von Besteuerung die Nebe sei, die Ausschließung der Rittergutsbesitzer von

der Entscheidung über diese Besteuerung sehr unbillig scheine.

Der Referent schlägt die Theilung des Amendements vor.

Es wird darauf zur Frage gestellt, ob dasselbe im Ganzen angenommen werden solle, oder nicht, und dies mit 38 Stimmen
verneint, aber mit 30 Stimmen bejaht, der j mithin ohne den vorgeschlagenenZusatz angenommen.

§ 8 wird angenommen.
Ein Deputirter der Städte giebt schriftlich zu Protokoll:

„Ich sehe mich genöthigt zum Protokoll zu erklären, daß ich für die von mir vertretene Stadt jede Bcfuguiß innumerär
bcstritte» und nicht '^ °/„ würde bewilligt haben"

und äußert die Besorgnis,, bei seiner Rückkehr gesteinigt zu werden, wenn er sich nicht darüber ausweisen könne, diese» Protest ein¬
gelegt zu haben, weswegen er darüber um schriftlicheBescheinigung bittet.

Ein Deputirter der Ritterschaft verliest den Entwurf zur Adresse wegen Feststellung der Zahlungstermine bei Subhastationen,
welche genehmigt wirb.

Das eingegangene Referat des siebenten Ausschussesüber die Allerhöchste Propositiou: die Hagel - Assccuranz,wird zur Einsicht
offen gelegt werden.

Die nächste Sitzung wird auf Morgen Dienstag den L., Vormittags 10 Uhr, vorbestimmt.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Vier nnd zwanzigste Sitzung.
Düsseldorf, den «. Juli 184l.

Nachdem die Sitzung eröffnet worden, trug ein Deputirter der Städte das Protokoll der abgehaltenen ltln in pnrte» des
Standes der Städte vor und die Adresse, welche darin genehmigt werden war. Es wurden beide Actcnstückedem Protokoll der
heutigen Sitzung beigefügt.

Ein Abgeordneter der Stäote verlas einen Protest gegen den gestern gefaßten Beschluß, die Heranziehung der Schlacht- und
Mahlsicucr betreffend, bei den durch die Kreis-Stände anzuordnenden Leistungen. Da darin neue Vorschläge enthalten sind, die
nach dem gestern gefaßten Beschlussenicht zur Erörtern», kommen können, so wurde gegen die Beifügung des Proteste« zum Pro¬
tokoll reclamirt, dem Herrn Abgeordneten wurde aber bezeugt, er habe den Protest angemeldet, uud daher ohne alle weitere Erör¬
terung die Beifügung des Actenstückeszum Protokoll genehmigt.

Ein Deputirter der Städte trug Namens des betreffenden Ausschusses vor, daß derselbe das Gesuch um die Verwendung deS
Landtages für den Bau der Eisenbahn von Dcuz über Elbcrfeld nach Minden auf Staatskosten der Unterstützung des Landtage«
würdig erachtet habe.

Ein Abgeordneter der Städte findet, da die rheinische Eisenbahn - Gesellschaft sich wegen des Ausbaue« der in Nebe stehenden
Eisenbahn mit der Regierung in Verbindung gesetzt habe, die verlangte Intervention nicht mehr angemessen, die Unterhandlungen
seien darüber in vollem Gange und würden dadurch gefährdet werden, während früher eine solche Intervention dc« Landtage«
ganz an ihrer Stelle gewesen; er erkläre sich also gegen den Antrag.

Ein anderer Abgeordneter der Städte bemerkte folgendes: Aus deu Verhandlungen der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft ist
bekannt, auch vom Herrn Referenten besonders hervorgehoben, daß derselben auf Grund Allerhöchster Ermächtigung die vorläufige
Genehmigung zur Wetterführung ihrer Bahn von Cöln bis zur Landesgränzc bei Minden, unter Zusage von Unterstützungen und
Begünstigungen, ertheilt worden ist. Die Vorarbeiten und Verhandlungen wegen Ausführung dieses Unternehmens find bereit« in
vollem Gange. Würde es unter diesen Umständen zweckmäßigsein, den Antrag des Herrn Abgeordneten, wie er vorliegt, anzuneh¬
men? Diese Frage erlaube er sich zu erörtern.

Der Antrag weiche wesentlich ab von dem Wege, den der Staat eingeschlagenhabe; dieser wolle nicht selbst bauen, sondern
eine Privat-Gesellschaft uud zwar eine bestimmte, die rheinische Eisenbahn-Gesellschaft, Behufs Ausführung des BaucS unter¬
stützen und begünstigen; sodann wolle er die Entscheidung der zu verfolgenden Richtung zwischenCöln und Minden von dem Resul¬
tate der technischenund gewerblichen Ermittelungen, die jetzt betrieben werden, abhängig machen, denn über jene Richtung sei
vorläufig nichts bestimmt wordeu. Der gestellte Antrag dagegen behandle nur den Bau für Rechnung des Staats, nur die Linie
von Elbcrfeld nach Minden. Nach den ihm bekannt geworbenen Vcrhanbluugen, welche der Dircctor, Herr Hansemann, wegen
des fraglichen Gegenstandes in Berlin geführt habe, siud von ihm dreierlei Mittel der Ausführung in Vorschlag gebracht; für
Staatö-Rechnung; Bildung einer Acticn-Gesellschaft mit Unterstützung und Begünstigung de« Staates; Ausführung durch die
rheinische Eisenbahn-Gesellschaft mit gleicher Unterstützung und Begünstigung.

Indem der Staat baö letztere dieser Mittel wählte, habe er offenbar die Absicht bekundet, die große Eisenbahn nicht auf Staats¬
kosten zu bauen; er habe aber auch dadurch zu erkennen gegeben, daß er die Ausführung vermittelst der rheinischenEisenbahn-Gesell¬
schaft vorziehe, und es dürfe ohne Bedenke» ans de» Grund der von Herrn Hansemann geführte» Verhandlungen zugefügt werden,
daß gerade auf den Umstand, daß die Haupt-Eisenbahn, welche die westlichen Provinzen durchschneidenwerde, durch eine und die
nämliche Gesellschaft ausgeführt werde, Gewicht gelegt worden sei.
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Ohne bcrVedenklichkcitenund Schwierigkeiten zu erwähnen, welche aus politischen, administrativen und finanziellenGründen hier und
da angeführt werben mögen, sei leicht ein entscheidendesMotiv erkennbar, welches den Staat an einem großen Bau dieser Art hindern
mag. Wenn er die Bahn von Minden nach Eöln aus Staatsmitteln herstellte, so würben von mehreren östlichen Provinzen der
Monarchie die dringendsten Anforderungen zur Erbauung von Eisenbahnen erfolgen, für deren Herstellung eben so wichtige Gründe
als für jene streiten mögen, während dieselben vorerst wenig mehr als die Betriebskosten, ober doch nur einen unbeträchtlichen
Theil der Zinsen des Anlage-Capitals, abwerfen würden.

Auch das Motiv, weshalb der Staat nur Eine Gesellschaft, und gerade die rheinische, als Mittel zur Ausführung gewählt habe,
lasse sich leicht erkennen, Verminderung der Verwaltungskosten, folglich Vermehrung des Ertrags, Vereinfachung aller der mannig¬
fachen Verhältnisse und Verhandlungen mit der Staats-Verwaltung und einer Eisenbahn-Verwaltung, Garantie einer zweckmäßigen
Leitung durch eine in Schwierigkeiten aller Art geprüfte mit Erfahrungen reich ausgerüstete Direction. Außerdem sei zuverlässig
berücksichtigtwordeu, baß je größer ein Unternehmen und eine Verwaltung ist, um so mehr auch ihr Gesichtskreis sich erweitert
und erhöht, und um so weniger Seitens des Staats befürchtet werben darf, daß zum Nachtheile der höheren Staats-Interessen
die kleineu Rücksichtengeltend gemacht werden.

Sonach ergebe sich auch von selbst, baß bie Staats-Verwaltung durchaus zweckmäßig verfahre, baß sie hinsichtlichder Richtung
her Linie bis zur Beendigung der Ermittelungen der technischenund gewerblichen Verhältnisse nichts festsetze; es seien ja gerade diese
Verhältnisse maaßgebend um jene Richtung in der im allgemeinen Interesse ersprießlichstenWeise festzusetzen.

Die erste Pflicht der Stände in Beziehung auf die Eisenbahn sei sonach, Sr. Majestät dem Könige ihren Dank zu bezeugen
für das, was geschehen ist, für die der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft zugesagten Unterstützungen und Begünstigungen, und für
die dadurch gewährte Aussicht zu der für die Provinz so nothwendigen Eisenbahn-Verbindung mit den östlichen Provinzen; es würde
aber unzcitig uub unzweckmäßigsein, bie große Berücksichtigung, welche dem Interesse der Provinz durch jene Zusage bereits ertheilt
worden, in anderer Weise verlangen zu wollen, als in der, welche der Staat nach reiflicher Erwägung für di» angemessenste erachtet habe.

Wenn diesem Danke dann noch eine Bitte beizufügen wäre, so könne sie nur barin bestehen, daß Se. Majestät Allcrgnäbigst
geruhen wolle, der Gesellschaft jene Unterstützungen und Begünstigungen in dem die Ausführung der Unternehmung sichernden Maaße
angedcihen zu lassen.

Die Stände sind wohl eben so wenig als bie übrigen Bewohner der Provinz im Stande, die Frage einer bestimmten Richtung
zu biöeutircn ober zu erledigen, so lange die technischenund gewerblichen Ermittelungen nicht beendigt sind. Wir dürfen vertrauen,
daß das Gouvernement die Frage wegen der Richtung aus die dem allgemeinen Interesse zusagendste Weise entscheidenwerde. Den
besondern und iu »peeio den Lokal-Interessen wird es auch bei jener Ermittelung nicht an Gelegenheit fehlen, ihre Ansprüche
geltend zu macheu; auch darf nach der Art und Weise, wie die vorläufige Untersuchung von der Direction der rheinischen Gejell-
schaft geschieht, nicht bezweifelt werben, daß jede in Erwägung zu ziehende Berücksichtigungin technischerund gewerblicher Hinsicht
«npartheiisch geprüft wird.

Eine Bitte an des Königs Majestät in diesem Augenblicke nach dem vorliegenden Antrage würbe auch als ein unverdientes
Mißtrauen in die Direction der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft zu betrachten und gar nicht geeignet sein, daö so energisch begon¬
nene Wert zu ermuthigen oder zu fördern, das jedoch unsere Unterstützung verdient und in Anspruch nimmt. Er wolle, sagte
schließlichder Herr Abgeordnete, die hochansehnlichcVersammlung bitten, daß sie den Antrag, wie er gestellt sei, ablehnen und
beschließenmöge:

Sr. Majestät dem Könige ehrfurchtsvoll zu danken für bie der rheinischenEisenbahn-Gesellschaft Behufs Ausführung der Eisen¬
bahn von Eüln bis zur Landesgränze bei Minden Allergnäbigst zugesagte Unterstützung nnd gleichzeitig auszudrücken, wie die
getreuen Stände aus dieser Zusage bie zuversichtlicheHoffnung schöpfen, baß die in politischer wie in commerzicllcr Hinsicht
so nothwendige Eisenbahn-Verbindung der westlichen und der östlichen Provinzen baldigst zur Ausführung gelangen möge.

Der Redner erklärte noch zusätzlich,daß er gegen die Richtung der Bahn über Elberfeld nichts einzuwenden habe.
Se. Durchlaucht bemerkten einem Abgeordneten der Städte, der sich gleich Anfangs erhoben hatte, daß einstweilen blos davon

Rede sein werde, ob der Bau der Bahn auf Staatskosten beantragt werden solle oder nicht.
Gin Depntirter der Ritterschaft äußerte, baß er dem Antrage des Herrn Referenten zwar bcitrcte, daß Se. Majestät gebeten

werde, geruheu zu wollen, bie Anlagckostcn aus Staatsmitteln zn beschaffen; — zu diesem Zwecke die nöthige Summe durch Emit-
tirung von Kassen-Anweisungen zu creiren, könne er ihm aber barin nicht beistimmen, baß der Ertrag der Bah» zur Amortisirung dieses
Papiergeldes verwendet werde. Daö Bedürfniß einer Vermehrung dieser sehr beqnemen Münze sei in der Rheinprovinz allgemein
gefühlt, und würde es wünschenswert!) erscheinen, die bei dieser Gelegenheit emittirten Kassen-Anweisungen nicht so schleunig zu
amortisireu. Er gebe daher anheim, ob die Erträge der Bahn nicht vielmehr zur Amortisirung von verzinslichen Staats-Papieren
oder zu sonstigen nützlichen Zwecken zum Vortheile der beiden westlichen Provinzen verwendet werden mögen.

Ein Abgeordneter der Städte erkennt zwei Absichten in dem vorliegenden Antrage; die eine geht dahin, der rheinischen Eisen¬
bahn-Gesellschaft den Bau zu eutziehcu, die zweite betrifft die Richtung. Die Motive der ersten und zweiten scheinen dem Redner
von der Stände-Versammlung nicht beurtheilt werden zu können, und er hält es für bedenklich,iu die Prüfung derselben einzugehen.
Was die Nlchtuug betrifft, so sei auertaunt diejenige über Elberfeld die kostbarste; die Gegend, durch welche die Bahn mit geringen
Kosten geführt werden könnte, habe darauf ihre Hoffnung gefußt, welche zu zerstören eine unnöthige Grausamkeit von Seite des
Landtags sein würbe.

Die Emmission von Kassen-Anweisungen, für deren Amortisation ein so unsicherer Fonds angewiesenwerde, hält Redner für sehr
gewagt, und spricht dagegen auf das Entschiedenstesich aus. Ein anderer Abgeordneter der Städte hält bie Bitte um den Ausbau
der Bahn auf Staatskosten für uicht störend, da Herr Hanse mann geschriebenhabe, bie Aufbringung des Bedarfs durch Acticn-
Zcichnung halte er für unwahrscheinlich und lasse die Acticn-Zeichnung einstellen.

Es wird darauf von einem Dcputirtcn der Städte erwidert und zwar mit den Worten auS Herrn Hansemanns eigenen
Briefen:

«daß blos darum die Einstellung der Actien-Zeichnung von ihm veranlaßt worden sei, weil er dafür eine zweckmäßigere
Einrichtuug zu treffen beabsichtige."

Ein Abgeordneter der Ritterschaft äußert sich: er könne deswegen den Antrag auf Uebernahme des Eiseubahnbaucs durch den
Staat seine Zustimmung nicht geben, weil dazu bedeutende Geldmittel erforderlich seien, die durch die Eoutribuablcn aufgebracht
werden müßten, denen für Zwecke, wobei nicht alle Unterthanen gleich bcthciligt seien, solche Opfer nicht zugemuthet werben dürften.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft sucht bie Ansicht zu widerlegen, als ob der »Antrag, welchen er unterstützt, der Direc¬
tion der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft zu nahe trete und erklärt, diese werde gerne auf bcu Bau verzichten, wenn der Staat
sich damit befassen wolle; dagegen findet er es nicht rnthsam, über die Richtung schon jetzt etwas zu sagen. Wenn von anderer
Seite befürchtet wird, daß eine Kränkuug für Herrn Hansemann, den kraftigen Vertreter der Eisenbahn-Unternehmungen, in dem
Antragezu finden sei, so könne er dieser Meinung gar nicht sein, und wäre es möglich, entweder den Herrn Hansemann in unsere
Mitic zu veranlassen, oder zulässig, die Verhandlungen so lauge auszusetzen, bis dessen Ansichten darüber eingeholt werden könnten,
so sei er versichert, daß Herr Hansemann fern davon sein würde, diesen Antrag ablehnen zu wollen.
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Der Zweck des Herr» Hanse mann sei Ausführung der Bah» von Eölu »ach Minden; dessen Bemühungen gehe» «»ausgesetzt
dahin, Begünstigungen vom Staate zu erlangen.— Was uns zum Bau fehle, sei Geld; —die Begünstigungen, welche Herr Hanse-
mann nachsuche,sei Gelb, Was fehlt uns zum Bau der Bahn? Gelb, — Welche Begünstigungen suche Herr Hanscman» in
Berlin zu erwirken von: Staate? Geld, — Wozu verpflichte sich der Staat, wem, er Zinse» sichert? Wieder zu Geld. — Also
wir verlangen Gelb um Geld und abermals Geld, ganz im Einverständnisse mit den, Antragsteller, welcher statt der Mittel zum
Bau der Bahn, gleich den Bau der Vabn selbst auf Staatskosten begehre. Er sei versichert, baß die Bemühungen des Herrn
Hanscman» Hand in Hand gehen mit dem Antrage, dem er sich anschließe, mit dem einzigen Vorbehalt, daß eine genauere Bezeich¬
nung der Bahnlinie über Elberfeld, so wie einer jede» ander», bis jetzt imterbleibc.

Die Bestimmung der Linie müsse von den Vorarbeiten, mit welchen die rheinische Eisenbahn beschäftigt sei, abhängig gemacht
werben, und sollte die Versammlung, wie er es hoffe und wünsche, diesen Antrag unterstützen, wodurch der Staat gebeten würbe,
den Bau der Bahn zu übernehme», so dürfe» wir wegen der aufgegangene» Kosten der Vorarbeiten nicht besorgt sein; der Staat würde
solche schon übernehmen, da diese Vorarbeiten dem künftigen Unternehmen ja zu gut kommen.

Unter dem Vorbehalt, baß die Richtung unerwähnt bleibe, was von Seiten des Antragstellers bereits nachgegebenist, trete ei dem
Antrage bei.

Ein Depntirtcr der Städte erinnert nochmals, daß, da die rheinische Eisenbahn-Gesellschaft mit der Sache befaßt sei und die
Hülfe des Landtags nicht in Anspruch gcnommen habe, so könne der Landtag die Sache ganz wohl ihr überlassen. Auch ein Abge¬
ordneter der Landgemeinden erklärt sich gegen das Referat.

Ein Dcputirtcr der Ritterschaft erkennt der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft das Präferenz-Recht zu, und erklärt sich nicht
blos darum, sondern auch deswegen gegen das Referat, weil, wenn die Eisenbahn-Gesellschaft darum keine Theilnahme finde, weil
sie keinen Nutzen verspreche, man dann auch dem Staate den Bau nicht zumuthen dürfe.

Der Referent cntgegnct hierauf: der hier angeführte Grund scheine ihm deshalb nicht annehmbar, weil, wenn er es wäre, man
vom Staate wohl nur selten den Ban einer Kunststraße, oder anderer großen Anlage verlangen dürfe, deren Ertrag noch minder sicher,
fei, als er von Eisenbahnen zu hoffen stehe.

Ein Dcputirter der Städte macht die allgemeine Bemerkung, daß er die Weigerung der Regierung, Eisenbahnen auf ihre
Kosten zu bauen, billige; daß aber, wenn der Staat die Ausgabe vo» Kassenscheinengenehmigt habe, er dadurch sich effcctiv
betheilige; daß er das Mittel sehr bedenklichfinde und sich auch dagegen erkläre» müsse; darum also den Acticn-Unternchmnngcn
den Vorzug gebe.

Ein Abgeordneter der Städte »v'arnt den Landtag gegen die Bevorwortung von Privat-Interessen, die hier auch im Spiele zu
sein schienen; man wisse, daß die Bah» über Elbcrfcid 3 Millionen mehr, als die andere Richtung kosten solle, und darum scheine es
doppelt bedenklich, darauf einzugehen.

Ein anderer Abgeordneter der Städte stellt die Vertretung eines Privat-Intercsscs ganz in Abrede und spricht sich dahin aus:
daß die rheinische Eisenbahn-Gesellschaft durch die ihr ertheilte provisorischeKoncessionkeine anderen Rechte erworben habe, als die¬
jenigen, die ihr ausdrücklich verliehen seien; daß solche provisorische Concessionenschon in mehreren Fällen zurückgenommen worden
seien, und daß die begonnene» Vorarbeite» ebc» so wenig, als damals, hieran hindern könnten, wenn ein höheres Interesse es gebiete.
Der Meinung, daß der Bau auf Staatskosten die dringendste» Anforderungen hervorrufen werbe, müsse er entgegensetze»,daß ci»e
Uitterstützuug durch Actie»-Ucber»ahme, Garantie der Zinsen, oder jährliche Zuschüsse, nicht minder zahlreiche Ansprüche anderer
Actien-Gesellschaften zur Folge haben würde. Er halte bei Privat-Gesellschaften eine Unterstützung in diesem Sinne, nämlich aus
Staatskassen, aus den in dem Referate entwickelten Gründen im Interesse des Staats überhaupt nicht rathsam, vielmehr so bedenk¬
lich, daß er, so weit es erlaubt oder thunlich sei, überhaupt auf das nachdrücklichstedagegen protestirc. Sollte einmal aus Staats¬
kassen eine Unterstützung gewährt werden, dann scheine ihm, abgesehen von politischen, polizeilichen und staatswirthschaftlichcn Rück¬
sichten, der Bau auf Rechnung des Staats dem Interesse der Gesammtheit weit entsprechender. Im vorliegende» Falle aber müsse
er noch besonders darauf aufmerksam machen, daß die rheinische Eisenbahn-Dircction, ,«»p. ihr Bevollmächtigter, selbst die Hoffnung
aufgegeben habe, das erforderliche Eapital durch den bisherigen Modus zu beschaffe»; sie habe sich vielmehr vorbehalten, die Ange¬
legenheit in einer andern Weise, als der bisherigen, zn betreiben. —

Hiernach aber werde die Ausführung, abgesehen von den mannigfachen, in dem Referate angeführten Eventualitäten, zu sehr in
die Lauge gezogen, nur nicht von Neuem die Verwendung des Landtages in beantragter Weise für eine Eisenbahn-Linie in Anspruch
zu nehmen, welche die rheinischen Stände schon zu wiederholten Malen beantragt hätten, und welche auch durch frühere Allerhöchste
Eoncessionennicht nur als zweckmäßig anerkannt worde» sei, sondern auch Rechte gewährt erhalten habe, die älter seien, als die der rheini¬
schen Eisenbahn-Gesellschaft ertheilten provisorischen Befugnisse; Rechte, die um so mehr zu berücksichtigenseien, als es sich dabei
keineswegs um Privat,Interesse», sondern nur um die Interessen der bevölkertstcn und der gcwerbrcichstcn Gegend der Monarchie
handle.

Der Referent stellt nun die Frage:
„Soll darauf bei Sr. Majestät angetragen werden, die Eisenbahn von Deuz nach Minden auf Staatskosten zu bauen?"

Die Abstimmung ergiebt, daß sich 50 Mitglieder dagegen und 25 dafür erklärt haben. Der Gegenstand wirb durch diese
Abstimmung als erledigt angcsehe», und die Verhandlung über die Eise»bah»-Angelcgc»heit soll abgebrochc» werben; es machen
jedoch einige Dcputirte noch die Bemerkung, daß, was den angemeldcten Protest gegen eine durch den Staat einer Priuat-Gesell-
schast zu gewährende Unterstützung betreffe, dazu keine Veranlassung vorhanden zu sein scheine, da von einer solche» Unterstützung
überall leine Rede gewesen sei.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird darauf verlesen, genehmigt und vollzogen.
Der betreffende Referent will nun mit dem Referat über die Allerhöchste Proposition, die Jagd-Polizei betreffend, beginnen;

es erhebt sich aber ein Depntirtcr der Städte und stellt den Antrag: er halte dafür, daß die vorliegenden Entwürfe des Gesetzes
über die Jagd-Polizei und über die Jagd-Vergehen weder mit unsern Sitten, noch mit dcm Geiste u»d den Bestimmungen der
rheinischen Gesetze im Einklänge seien, und trage daher baranf an, von her Berathung dieser Entwürfe vorläufig abzustehen, und Se.
Majestät zu bitte», dieselben einer Eommission von rheinischen Juristen zur nothwendigen Umarbeitung zu übergeben und das so
umgearbeitete Gesetz-Projcct dem nächsten Landtage zur Begutachtung mitzutheile».

Die Iagdgerechtigkeit gehöre, ihrem Wesen und ihrer ursprünglichen Natur nach, zu den Walduutzungen oder Zubehörungen eigen¬
thümlicher Landgüter. Dies anerkennend sei in den Gesetzen vom 11. August 1789 und 30. April 1790 die Jagd als frei und
als Zubehör des Eigenthums des Bodens erklärt worden; durch das Gesetz vom 17. April 1830 sei die eigene Ausübung dieses
Rechts untersagt, wenn die Besitzung keine 300 Morgen enthalte. Jetzt würde also der Fall eintreten, daß derjenige, der auf
eigenem Grund und Boden ein Wild tobtet, der also ein Eigenthums-Recht ausübe, den härtesten Strafen verfallen könne. Der
Iagdinhabcr habe am Wilde weder Besitz noch Eigenthum, sondern nur ein abstractes Recht, sich einen Besitz zu verschaffe»; wie
könnten min wegen Gefährdung dieses Rechts so ungcmcin strenge Strafen ausgesprochen werben?

Ein Wilddicbftahl sei nur in eingeschlossenenParken denkbar. In allen andern Fällen dürfte die unbefugte Erlegung eines
Wilde? nur als Polizei-Eontravcntion zu ahnden sein, wie dies auch das in den Nhcinlanden geltende französische Gesetz getban hätte.
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Wie sei auch ein Dlebftahl möglich, wo fein Eigenthümer des Objects vorhanden sei« Das Wild sei, so lange es nicht erlegt
worden, eine herrenlose Sache. Die TöVtnng und Aneignung desselbentonne nicht als Dicbstahl bestraft werde».

Hierzu kämen noch die Bestimmungen des Gesetz-Entwurfs, wonach für die Bestrafung Kategorien aufgestellt seien, nach
welchen diejenigen, die sich der Erlegung von Wild schuldig gemacht hätten, aus schwankendeVermuthungen^ über die Absicht von
Gewinnsucht und Vergnügen bin bestraft werden sollen; weitere Bestimmnngen. die schon den bloßen Besitz von Wild strafbar
machten. Auch die westfälischen Stände sollte» die Forst- uud Jagd-Gesetze in der vorgelegten Fassung abgelehnt haben und er
glaube, daß der Landtag das öffentlicheWohl befördere, wenn er die beantragte Bitte an des Königs Majestät richte.

Der Referent erklärt sich dagegen und wünscht, daß die Berathung über jeden einzelnen K eröffnet werden möge.
Ein Deputirter der Städte ist der Ansicht, daß wenn baS vorliegende Gesetz auf dem linken Rheinuser in Kraft trete, dadurch

das jetzt daselbst bestehende Recht gekränkt werden würde. Auch hierauf wird von dem Referenten rcplicirt, und ein Deputirter der Land¬
gemeinden macht bemcrklich, daß hier nicht von Jagdberechtigung, sonder» blos von der Ausübung dieses Rechts die Rede sei.

Ein Abgeordneter aus dem Staude der Ritterschaft folgert aus dem Eingange des Gesetz-Entwurfs, daß die Aufhebung aller
die Iagdverhältnisse betreffenden Gesetze beabsichtigt werde. Ein anderer Deputirter desselbenStandes erinnert, daß er diese Bedenk-
lichteit bereits im Ausschüssegeäußert, uuo da belehrt worden fei, was eins der geehrten Mitglieder veranlaßt, seine ausgesprochene
Meinung zu rechtfertigen.

Ein Abgeordneter der Staute tritt dem Antrage des ersten Redners bei, worauf von anderer Seite neuerdings die dagegen
sprechendenGründe geltend gemacht werben. Jener Abgeordnete glaubt, wer den Gesetz-Entwurf gelesen, müsse bezweifeln, daß bei
der Abfassung rheinische Rechts-Gelehrte zugezogen worden seien.

Der Referent sucht dies zu widerlegen, und tritt ihm ein Abgeordneter der Städte mit der Bemerkung bei, daß im Eingänge
der Motive gesagt worden sei, welche ältere Gesetzedurch das gegenwärtige abrogirt worden. Ein Deputirter der Ritterschaft hält
die Erlassung eines Gesetzes über die Ausübung der Jagd für absolut nothwendig, da deren jetzt mehrere in der Provinz beständen;
auch hält dieser Abgeordnete die Versammlung compeient zur Berathuug.

Ein Deputirter der Städte war der Meinung, daß je mebr die Civilisation vorschreite, eine Milderung der Jagdgesetze erfolgen
müsse. Das vorgelebte Jagd-Polizei - Gesetz passe nicht für die Rheinprouinz, Er müsse sich um so mehr dem Antrage des ersten
Redners anschließe», weil der Landtag dadurch, daß er das vorgelegte Gesetz ohne Discussiou der ciuzclnen §j ablehne, die Hoffnung
schöpfenkönne, ei» separates liberales Gesetz für die Rheinländer ;n erlangen.

Ein anderer Deputirter der Städte hält es nicht für erwiesen, daß rheinische Juristen bei der Abfassung des Gesetz - Eutwurfes
zugezogen worden, und trägt auf die Zuvücksendungdesselbenan; er hatte die Ansicht ausgesprochen, die westphälischen Stände hätten
den ganzen Gesetz-Entwurf abgelehnt, was aber durch deu Referenten in Abrede gestellt wird.

Ein Abgeordneter der Städte dringt auf Abstimmung über den obigen Antrag; es widersetzt sich aber ein Deputirter der
Ritterschaft und wünscht den Gesetz - Entwurf vorab erörtert ',n sehen. Auch ein Abgeordneter der Landgemeinden spricht sich dafür
aus und ciu Deputirter der Ritterschaft behauptet, es fei niemals ein Gesetz-Entwurf vorgekommen, der sogleich ohne vorherige
Erörterung abgewiesen worden, wohl aber der Fall, daß nach geschehenerErörterung abgestimmt worden, ob das Gesetz angenommen
werden solle oder nicht, und daß der Gesetz-Ennvurs verwürfen worden sei. Es w,rd diesem aber widersprochen, uud darauf durch
bm Redner nachgegeben, daß blos eine solche Abstimmung, nicht aber eine Verwerfung erfolgt sei.

Es wird wiederholt auf die Abstimmung gedrungen, von mehreren Seiten aber geschieht dagegen Einsprache nnd wird die
Rücksendung für unehrerbietig gehalten.

Ein Deputirter der Städte erinnert an den Fall des dem fünften Landtage vorgelegt gewesenen Hypotbeken-GesetzeS,welches ohne
Berathung zurückgegangen; ein anderer Depntirter der Städte weist auf daö bergische Provin;ial-Gesetz hin, dem es ebenso ergehe» werde.

Ein Mitglied des Fürstenstandes macht bemerklich, baß jenes auf den Antrag dcö Ausschusses geschehensei, hier aber diesem
Antrage entgegen gehandelt werden solle.

Es wird die Richtigkeit dieser Bemerkung durch den Herrn Landtags-Marschall anerkannt und noch weiter erläutert.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden fügt zur Aufklärung des Sachverhältnisses hln;n: der von einem verebrliche» Depntirten
des Standes der Städte angeführte Fall könne in dem vorliegenden besprochenen Alttrage auf Ablehnung 0es'Gesetz,E,,twurses nicht
zum Anhalte dienen. Die dem vorige» La»dtage zugegangene Allerhöchste Proposition, das Hvpothelcnwesen betreffend, habe keinen
andern Gegenstand gehabt, als die an die Stände gerichtete Anffordernng, Deputirte zu wählen, welche mit den Eommissarien der
Königl. Ministerien sich vereinigen sollten, um vor der ferneren legislativen Erörterung einen Entwurf zu einem Gesetze über die
Hypotheken-Einrichtungen zu berathen. Znr Erledigung dieser Proposition hätten die Stände die angeordnete Wahl vorgenommen,
und, indem sie dieselbe der Allerhöchsten Genehmigung unterlegt, Harn»! gebetc», daß de» gewählten Depntirten die Materialien zu
dieser Hypotheken- Ordnung voraus möchten mitgetheilt werben. Damals sei also keine Rede von Ablehnung der Berathung über
einen Gesetz-Entwurf gewesen; die Stände-Versammlung habe noch nie eine solche beschlossen. Der Abgeordnete fügt hinzu: er halte
die Versammluug für verpflichtet, die ibr aufgegebene Berathung anzutreten. Er habe die Gewißheit, daß sie im Staude sei, sie
mit hinreichender Sachkenntnis! zu vollführen, um so mehr, da der betreffende Ausschuß eine geranme Zeit auf die Vorberathung
und Begutachtung des Entwurfs verwandt habe. Um aber in der Sache, bei der mau durch die erwogene Einrede sich schon lange
aufgehalten sehe, voranzukommen, wende er gegen die Stellung her ans dem Antrage hcruorgehenden Frage nichts ein; er zweifle
nicht daran, daß sie in einem Sinne werde beantwortet werben, welcher der pflichtmäßige» Berathung des vorliegende» Entwurfes
nicht entgegen stehen werde.

Es ward hierauf die Frage gestellt:
„Soll dem Antrage des ersten Rebners Folge gegeben werben?"

und haben 57 Stimmen nein, 1? aber ja geantwortet.

Es wird hieraus § 121 verlesen, wobei der Ausschuß nichts zu erinnern gefunden. Ein Deputirter der Städte aber spricht die
Ansicht aus: Es scheine ihm, daß die i» diese»!§ n»gegebe»e Bezeichnung der jagdbaren Thiere zu allgemein gefaßt sei und einer
Willkühr Raum gebe, die zu den ärgsten Verationen führen könnte, da Beispielsweise da»» auch Maulwürfe nno Frösche unter
die jagdbaren Thiere gehörten, erstere, weil ihr Valg mitunter als Pelzwerk benutzt würde, letztere, weil sie gegessen würden. Für andere
Gegenden würde er cbeu so die Hamster bezeichnen, die dem Lanbmanne so unsäglichen Schaden zufügten uud ihre Vorräthe aus
den besten Getraidc-Arten zusammentrügen, so baß in vielen Gegenden Deutschlands das Nachgraben ihrer Baue den ärmeren Klassen
wesentlicheVortheile gewahre, während ihre Bälge als Pelzwert beliebt seien.

Sollten aber solche Thiere auch zu den jagdbaren gehöre», so dürfte daraus auch die Verpflichtung der Jagdberechtigten devol-
viren, ans dieselben stets eine vertilgende Jagd zu üben, um die Grund-Eigenthümer, denen hier das Recht abgesprochen werde,
selbst diese niedere Jagd zu üben, von solche» ungebetenen Gästen ;n befreien. Das möchte dann auch ein geeignetesMittel sein, sie
mit manchenBeschränkungen zu verlohnen, die das vorliegendeGesetz i» so reichem Maaße enthalte.



75

Auch e!» Deputirtcr der Landgemeinde» findet die Definition zu allgemein, und verweist auf die Bestimmungen des allgemeinen
Landrechts; der Direktor des Ausschusses dagegen auf die Motive des Gesetz-E»twurfeS, wonach die Ausübung des IagbrechtS
von jeher in Deutschland nach wissenschaftlichenGrundsätze» Statt gefunden, die sich in den betreffenden Eumpendie» fänden und
iu denen der Begriff von jagdbaren Thieren vollständig festgestellt und gegen jede dem Begriff von Iagbrecht nicht entsprechende
Ausdehnung geschützt sein dürfte; wobei sich aber der Abgeordnete nicht beruhige» zu können glaubte, und auf die Bemerkung
des Referenten erwidert, das! er die Erklärung desselbenzwar aeeepiire, aber auch wünsche, daß die gesetzlicheDefinition über
jagdbare Thiere, wie sie jetzt bestehe, beibehalten werde» »lochte; daß die A»»abme des vorliegenden § den bisher gültigen Begriff
von jagdbaren Thiere» aushebe, indem er an der Stelle derselben alle vierfüßiic wilde Thiere u»d alles wilde Geflügel als solche
bezeichne, i»soferu beide zur Speise gebraucht zu werde» pflege», oder durch ibre Häute, Välgc oder Federn nutzbar seien.

8s wird hierauf bei der Abstimmung der § 121 mit 5l) gegen 21 Stimmen angenommen.
z 122 war vom Ausschuß gebilligt worden und wirb derselbe von der Ple»ar-Vcrsammlung genehmigt.
Zu z 123 schlägt der Ausschuß vor:
„In der Nhei»provi»z könne» bei allen Jagd - Verpachtuuge» oh»e Ausimhme »»r solche Personen zugelassen werden, welche

sich über die Zahlung eines Steuersatzes von miüdcstcns 30 Thalern an birectcn Steuern ausweise». Staatsbeamte, welche eine
jährliche fire Besoldung von wenigstens 500 Thlr. begehen, babeu ebenfalls die Befugnis», Jagden «»zupachte». Wird dieselbe Iagb-
Gereebtigkeit vo» mehr als 3 Persoucu i» »»getheilter Gemeiuschaft besessen, so ist es nicht gestattet, daß jeder Miteigenthümer auf
die Jagd gehe; eine solche Jagd muß entweder durch einen cigmds anzuuehmcuden und verpflichteten Jäger beschossen,oder für
gemeinschaftlicheRechnung verpachtet werde». "

Ei» Deputirter der Laudgemcinbe» bemerkt, es köimc vo» Iagdrecht i» dem vorliegenden Gesetz-Entwurf gar keine Rede sein;
ein Abgeordneter der Ritterschaft reproduzirt hier ein schon früher angemeldetes Amc»dement, wonach für die Ausübung der Jagd
durch Personen, die durch § 122 davon ausgeschlossen worden, wenn sie auch selbst keine Jagd «»gepachtet haben, die Anpächter
verantwortlich gemacht werbe» sollen, die sie mitgenommen haben.

Se. Durchlaucht hielten aber die Zeit zu weit vorgerückt, um auf die Berathung einzugehen, und ließen jetzt den Entwurf der
Adresse, die Handels-Verhältiliffe betreffend, vortrage».

VS wird dagegen erinnert, daß durch Genehmigung derselben, die Plenar - Versammlung Motive «»erkennen würde, welche auf
Eiufül'nmg eines Prohibitiv-Systems führen, die bereits die Majorität zurückgewiesenhabe, und trägt ein Abgeordneter der Land¬
gemeinden aus Verwerfung des Entwurfs an; es wird von einem Deputirten der Städte cntgegnct, die Motive seien nicht durch
die Mehrheit verworfen, sondern vielmehr aboptirt worden.

Es wird hierauf abgestimmt: „ob der Entwurf mit der Modifikation a»ge»ommcn werben soll, daß die Grüubc in einer
besondern Denkschrift entwickelt werben?" und habe» sich 47 Stimmen dagegen, aber nur 19 dafür erklärt.

Eingegangen sind die Referate über folgende Anträge, betreffend:
1) das Rang-Verhältniß der rheinischen Landgerichte;
2) die Gebühren der Mandataren bei den Handelsgerichten;

und weiden an der gewöhnlichen Stelle zur Einsicht der Herren Stände offen gelegt werben.
Die nächste Sitzung wirb auf Morgen, Vormittags IU Uhr, angesagt.

Anlagen zu dem Protokoll der 2H. Sitzung.
Düsseldorf, den 3. Juli 1841.

Anlage l.

Sitzung des Standes der Städte.
Nachdem in bei gestrigen Plenar-Sitzung der Stände-Versammlung der Antrag des Ausschussesin Betreff der nachzusuchenden

Wiederherstellung ciueö besondern Handels-Ministern zwar die Majorität, aber nicht die gesetzlicheZahl von zwei Drittheilen der anwe¬
senden Stimmen für sich erhalten hatte, und hierauf von 21 Mitgliedern des Standes der Städte eine Sonderling i» Theile becmtragt
worden war, hatten deg Herrn Lanbtags-Marschalls Durchlaucht eine Sitzung des Staubes der Städte auf heute Vormittag halb 10 Uhr
»»beraumt. DcS Herrn Landtags-Marschallö Durchlaucht eröffnete» die Sitzung mit dem Bemerke», wie sie es den, Stande der
Städte anheim gäben, von einer Sonderling in Theile abzustehen, wenn in der, in Betreff der Handels-Verhältnisse «» heg König«
Majestät zu richtende» Adresse erwähnt werbe, daß sich zwar eine bedeutende Majorität für die Wieder-Einsetzn»«, eines Handels-
Mimfterii ausgesprochen habe, daß aber diese Majorität die gesetzliche Zahl von zwei Drittheilen der a»wesr»den Etimmcn nicht
vollständig erreicht habe, baß also, obgleich die Mitglieder des dritten Standes sich einmüthig dafür ausgesprochen hätten, die
von der Majorität beantragte Errichtung doch nicht förullich beantragt werden dürfe.

Der Protokollführer machte darauf aufmerksam, baß ein Mitglied des Standes der Landgemeinde» in der gestrigen Plenar-
Sitzung den Vorschlag gestellt habe, zugleich für den Ackerbau, in Verbindung mit Handel und Gewerbe, ein besonderesMinisterium
zu beantragen.

Er, »lS Referent, habe dies als unzulässig bezeichnet, seitdem aber bei nähcrem Nachsehen bemerkt, daß die Landtage der
Provinzen Preußen und Pommern grade die Vilduug eines Ministern für Handel, Fabrikation und Ackerbau beantragt hätte»,
und daß auch früher die Interesse» des Ackerbaues von dem Handels-Minister vertreten worden seieil; daß aber, wenn dies gestern
bekannt gewesen sei, gewiß eine Einstimmigkeit für den betreffendenAntrag des AusschussesVorhemde»gewesen sein würde.

Der von Sr. Durchlaucht gemachte Vorschlag kam hierauf in vielseitige Erörterung u»b wurde vo» mehreren Seiten lebhaft
unterstützt, zuletzt einstimmig und nur mit dem Vorbehalt angcnommc», daß, we»» die Erwähnung des Handels-Mimsterii in der
Adresse, wie vorgeschlagen, von der Plenar-Versammlung wider Erwarten nicht gebilligt werden möchte, dann zum Zwecke einer
Sonderung deö dritten Stande« eine neue Sitzung desselbenStatt finden müsse, womit Se. Durchlaucht sich cinuerstanden erklärten.
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